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"Keine Laubbläser und Laubsauger auf staatlichen Liegenschaften"
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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Dr. Chris-
tian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gi-
sela Sengl, Markus Ganserer, Thomas Mütze, Rosi Steinberger, 
Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Keine Laubbläser und Laubsauger auf staatlichen Liegenschaf-
ten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Einsatz von Laubbläsern 
und -saugern auf staatlichen Liegenschaften aus ökologischen und 
Lärmschutz-Gründen zu unterbinden. 

Weiterhin wird die Staatsregierung aufgefordert, öffentliche Stellen 
und Privatpersonen über die negativen Auswirkungen der Laubsauger 
auf die Umwelt zu informieren. 

 

 

Begründung: 

Laut Umweltbundesamt lärmt ein Laubsauger mit bis zu 80 und 
100 Dezibel – so laut wie eine Kreissäge oder sogar ein Pressluft-
hammer. Bereits 60 Dezibel können die Gesundheit beeinträchtigen. 
Umweltverbände kritisieren, dass die Nutzung der Laubbläser den 
Lebensraum vieler Kleintiere zerstöre. Ohne Laub kann kein Humus 
gebildet werden, in dem sich wiederum Regenwürmer, Insekten, As-
seln und Spinnen als Futter für Vögel und andere Kleintiere ansiedeln. 
Laubsauger verstoßen gegen das Arten- und Tierschutzrecht, da sie 
Wirbeltiere schädigen und töten können. Mit Benzinmotoren betriebe-
ne Geräte emittieren erhebliche Mengen an Schadstoffen und tragen 
zur Feinstaub- und Stickoxidbelastung bei. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Dr. Christian Magerl u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/14220 

Keine Laubbläser und Laubsauger auf staatlichen Liegenschaf-
ten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Christian Magerl 
Mitberichterstatter: Dr. Otto Hünnerkopf 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 60. Sit-
zung am 24. November 2016 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina 
Schulze, Gisela Sengl, Markus Ganserer, Thomas Mütze, Rosi 
Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Drs. 17/14220, 17/14879 

Keine Laubbläser und Laubsauger auf staatlichen Liegenschaften 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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